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RS OGH 1994/6/21 14Os85/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1994

Norm

StPO §331 Abs3

Rechtssatz

Die in der Niederschrift (§ 331 Abs 3 StPO) anzugebenden Erwägungen der Geschworenen sollen dem

Schwurgerichtshof lediglich Klarheit darüber verscha8en, ob die Laienrichter die Frage nicht o8enbar mißverstanden

haben; daß die Niederschrift keine ausreichende Begründung des Wahrspruchs enthält, kann jedoch niemals

Nichtigkeit bewirken.
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